
Stuttgart, den 03.02.2022 

 

Coronakonzept für die Abteilung Fitness und Gymnastik des VfL Kaltental 

Allgemein 
Es gelten zu jedem Zeitpunkt die Corona Regeln des Landes Baden-Württemberg in ihrer jeweiligen 

Fassung unter Beachtung der jeweils geltenden Stufe im Stufenplan des Landes (Basis-, Warn,-

Alarmstufen) 

Wichtig: Diese haben Vorrang vor der im Folgenden beschriebenen Kurzdarstellungen, die 

abweichen können, je nachdem, wann das Dokument aktualisiert wurde. 

Zutrittskontrolle 
Die Zutrittskontrollen zu den jeweiligen Kursen des VfL Kaltental werden durch die Übungsleitung 

der Kurse durchgeführt. Diese ist berechtigt, den Zutritt zu verwehren, wenn teilnehmende 

Personen die Zutrittbedingungen nicht erfüllen. 

Kurzdarstellung zur Verordnung 29.1.2022 

Grundsätzliches 
 

 

Maskenpflicht 
Innerhalb der Gebäude des VfL Kaltental gilt die Maskenpflicht für Personen über 18 Jahre. Diese gilt 

nicht bei der Sportausübung und während der Benutzung der Duschen (siehe auch unten). 

Testpflicht für Schüler*Innen 
.... die “ Regelung, dass Schülerausweise als Testnachweis gelten, wurde erneut verlängert. Die 

Schülerausweisregelung gilt nicht in Wochen, in denen keine regelmäßige Testung an den Schulen 

stattfindet. Nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler müssen für den Zutritt zu Sportstätten in 

geschlossenen Räumen in den Ferien grundsätzlich einen Antigen-Testnachweis erbringen 

(Ausnahme: in der Basisstufe im Freien).” 

 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-sport


Kurzdarstellung für die Ausübung von Sport 

 


